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Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse 
§ 278

Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, 
welche ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheits
zustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Be
hörde oder Versicherungsgesellschaft wider besseres 
Wissen ausstellen, werden mit Gefängnis von einem 
Monat bis zu zwei Jahren bestraft.

Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse 
§ 279

Wer, um eine Behörde oder eine Versicherungsgesell
schaft über seinen oder eines anderen Gesundheits
zustand zu täuschen, von einem Zeugnisse der in den 
§§ 277 und 278 bezeichneten Art Gebrauch macht, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft

Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
§ 280

Neben einer nach Vorschrift der §§ 267, 274, 275, 277 
bis 279 erkannten Gefängnisstrafe kann auf Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Mißbrauch von Ausweispapieren 
§ 281

(1) Wer ein Ausweispapier, das für einen anderen aus
gestellt ist, vorsätzlich zur Täuschung im Rechtsverkehr 
gebraucht, oder wer zur Täuschung im Rechtsverkehr 
einem anderen ein Ausweispapier überläßt, das nicht


